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 Hochholdinger-Scandella Martina Elisabeth, Hochholdinger Reto, Rüti 

ZH - Dienstbarkeit gegenseitiges Grenz- und Näherbaurecht 

zugunsten und zulasten Kat. Nr. 6456 und Kat. Nr. 5049 sowie 

zulasten Kat. Nr. 3876 - Genehmigung 

Ausgangslage 

Auf dem Grundstück Kat. Nr. 6456 an der Neu Yorkstrasse 12b ist von Hochholdinger-

Scandella Martina Elisabeth und Hochholdinger Reto die Erstellung eines Anbaus des 

Holzschopfs und ein Unterstand für ein Wohnmobil geplant.  

 

Das Bauvorhaben liegt in der W2b. Der kleine Grundabstand misst mindestens 5 m und 

der grosse Grundabstand mindestens 8 m (der grosse Grundabstand gilt für die stärker 

gegen Süden gerichtete Gebäudelängsseite). Der kleine Grundabstand zu Kat. Nrn. 

3876, 3877 und 5048 werden durch den Wegabstand von 3.50 m aufgehoben. Das 

Bauvorhaben respektiert die erforderlichen Grenzabstandsbestimmungen für 

Hauptgebäude gegenüber den Kat. Nrn. 3877 und 5048. Für die betroffenen Grundstücke 

Kat. Nr. 3876 und 5049 wird der Grenzabstand nicht eingehalten und es soll eine 

entsprechende gegenseitige Regelung, mittels einer Dienstbarkeit, eine 

Abstandsunterschreitung geregelt werden. 

 

Situationsplan gegenseitiges Grenz- und Näherbaurecht: 

 

 

Nachfolgend ist der Entwurf für den entsprechenden Dienstbarkeitsvertrag abgebildet. 
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Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Kein Bezug zu Rüti leben Rüti gestalten. 

Finanzielle Auswirkungen 

Das Geschäft hat keine finanziellen Auswirkungen. 

Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 

Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht. 

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Gemäss Art. 28 Abs. 1 Ziff. 3 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 2019 liegt die 

Kompetenz für die Besorgung sämtlicher Gemeindeangelegenheiten, soweit dafür nicht 

ein anderes Organ zuständig ist, beim Gemeinderat. In vorliegendem Fall gibt es keine 

spezielle gesetzliche Rechtsgrundlage bezüglich der Kompetenz, weshalb die genannte 

Bestimmung der Gemeindeordnung zur Anwendung gelangt. 

Beschluss 

1. Dem Abschluss des Dienstbarkeitsvertrages mit Hochholdinger-Scandella Martina 

Elisabeth und Hochholdinger Reto, Niggitalstrasse 11, 8630 Rüti ZH, für das 

gegenseitige Grenz- und Näherbaurecht zugunsten und zulasten Kat. Nr. 6456 und 

Kat. Nr. 5049 sowie zulasten Kat. Nr. 3876, wird zugestimmt. 

2. Jan Schaufelberger wird ermächtigt, den vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag im 

Auftrag des Gemeinderates Rüti abzuschliessen. 
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3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Notariat und Grundbuchamt Wald, Rosenthalstr. 7a, Postfach 246, 8636 Wald 

- Abteilung Bau 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 

- Internet «Hochholdinger-Scandella Martina Elisabeth, Hochholdinger Reto, Rüti ZH 

- Dienstbarkeit gegenseitiges Grenz- und Näherbaurecht zugunsten und zulasten 

Kat. Nr. 6456 und Kat. Nr. 5049 sowie zulasten Kat. Nr. 3876 - Genehmigung» 

- Archiv
 

 

Versand: 13. Juni 2023 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 

 


